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Bauantrag für den Neubau einer Garage, Herrgasse 
13, Flst.Nr. 702 

Gremium Gemeinderat 
Sitzung Öffentlich 
Sitzungstag 26.06.2024 

AZ 632.2 

Bearbeiter Sabine Grunau 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Das Baugrundstück befindet sich im Bebauungsplangebiet „Am Helgenacker“. 

Geplant ist eine Garage für ein Wohnmobil an der Grenze zur Straße „Herrgasse“. Laut Be-
bauungsplan müssen Garagen einen Stauraum von mind. 5 m zu den öffentlichen Verkehrs-
flächen aufweisen. 

Die geplante Garage ist zur Straße hin am nordwestlichen Punkt mit einem Stauraum von 
0,87 m geplant, an ihrer Nordostecke mit weniger als 0,5 m. 

Für den fehlenden Stauraum wird eine Befreiung beantragt. Diese wird damit begründet, 
dass sich im Abstand von ca. 7 m zur Straße ein Gastank befindet. Die Verlegung des Tanks 
wäre laut Bauherrschaft mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden. 

II. Beschlussvorschlag

Der Gemeinderat erteilt/versagt gem. §§ 31 und 36 BauGB sein Einvernehmen zur beantrag-
ten Befreiung zur Unterschreitung des Stauraums von 5 m zur Straße mit der Garage. 

Anlage: 
Bauantragsunterlagen 

BM zur Kenntnis ______ 
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